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Gesetzentwurf 
 
der Fraktionen von CDU und SPD 
 

Entwurf eines Gesetzes  zur Aufhebung des Gesetzes  
über die Wahl zu den Präsidien der Gerichte 
 

        

 



Drucksache 16/67 Schleswig-Holsteinischer Landtag – 16. Wahlperiode 
 

Gesetz zur Aufhebung des 

Gesetzes über die Wahl zu den Präsidien der Gerichte 

vom 

 

 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

§ 1 

 

Das Gesetz über die Wahl zu den Präsidien der Gerichte (Gerichtspräsidiumswahl-

gesetz - GerPräsWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Januar 2005 

(GVOBl. Schl.-H. 2005 S. 26) tritt außer Kraft. 

 

 

§ 2  

In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 

Kiel,                        2005 

 

 

 

Dr. Johann Wadephul Lothar Hay 

und Fraktion und Fraktion 

 


